Benutzerordnung
Die Bibliothek des Goethe-Instituts Thessaloniki steht allen Besucher*innen kostenlos zur Verfügung. Die Nutzung vor Ort ist auch ohne Anmeldung möglich. 
Anmeldung
Alle, die ihren ständigen Wohnsitz in Griechenland haben, können sich in der Bibliothek anmelden und erhalten eine Benutzerkarte, mit der sie Medien ausleihen. Für die Anmeldung benötigen Sie ein Personaldokument. Die Benutzerkarte der Bibliothek ist nicht übertragbar. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Benutzungsordnung an. Wenn sich Ihre Adresse ändert oder Sie Ihre Karte verlieren, teilen Sie uns dies bitte zeitnah mit.
Ausleihe
Zur Ausleihe brauchen Sie Ihre Benutzerkarte. Die Ausleihfrist beträgt 3 Wochen und kann insgesamt zweimal um jeweils 21 Tage verlängert werden, sofern keine Vormerkung durch einen anderen Benutzer oder eine andere Benutzerin vorliegt. Ausgenommen hiervon sind die Medien aus der Sammlung „Deutsch als Fremdsprache“, für die keine Verlängerung möglich ist.
Vormerkungen
Sie können ausgeliehene Medien vormerken und werden benachrichtigt, sobald sie wieder verfügbar sind. Anschließend haben Sie eine Woche Zeit, diese abzuholen und auszuleihen.
iPad-Nutzung
Innerhalb der Bibliothek können Nutzer und Nutzerinnen die iPads der Bibliothek nutzen. Die iPads können jedoch nicht ausgeliehen werden.
Service für Deutsch-Lehrende und -Lernende:
An verschiedenen Terminen können Sie sich bezüglich des DaF-Materials beraten lassen. Die genauen Zeiten und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: https://www.goethe.de/ins/gr/de/sta/the/bib/len.html
Onleihe
Neben den Medien in der Bibliothek können Sie zudem kostenlos elektronische Medien ausleihen. Für die Nutzung der Onleihe ist eine einmalige Registrierung erforderlich: https://www.goethe.de/ins/gr/de/kul/ser/onleihe.html
Hausordnung
Die Mitarbeiter*innen der Bibliothek nehmen in der Bibliothek das Hausrecht wahr.
Ausschluss
Benutzer und Benutzerinnen, die wiederholt gegen die Benutzungsordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.
Beschädigung und Verlust
Beschädigte oder verlorene Medien werden durch den Entleiher oder die Entleiherin ersetzt. Für Titel, die nicht mehr lieferbar sind, legt die Bibliothek eine Entschädigungssumme fest.
